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Fahrtkostenzuschuss

LFRZ-Leistungsspektrum in
der Übersicht
� Softwareengineering und 

individuelle Datenbanklösungen

� E-Government Anwendungen

� Content Management Systeme

� Geo-Informations-Systeme (GIS)

� Verzeichnisdienste und Portale

(Identity Management)

� Webdesign 

� Web- und Application Service 

Providing

� Consulting und Projektmanagement

Fahrtkostenzuschuss.
Weg ist auch Leistung.



Täglich werden die Auszahlungsdaten für

die Bundesbesoldung für das Bundes-

rechenzentrum (BRZ) bereitgestellt. 

Diese werden vom BRZ per FTP vom

Server des LFRZ abgeholt und in der

Bundesbesoldung verarbeitet.

LFRZ
Das LFRZ ist seit mehr als 35 Jahren IT-

Spezialist für die Bereiche Agrar, Forst,

Wasser, Umwelt, Lebensmittel, Ernährung

und Gesundheit. Das LFRZ entwickelte

sich vom Rechenzentrum eines

Ministeriums zu einem der maßgeblichen

IT-Dienstleister im Bereich System- und

Softwareentwicklung für die österreichi-

sche Verwaltung. Durch seine Projekte ist

das LFRZ mittlerweile ein aktiver und

anerkannter Mitgestalter der österreichi-

schen E-Government-Landschaft. 

Die Erfahrung bei der digitalen Organi-

sation der EU-Förderungsabwicklung und

des EU-Meldewesens macht das LFRZ

für Mitgliedstaaten zu einem attraktiven

Partner. Dieses Know-how kommt auch

potenziellen Beitrittskandidaten zu Gute,

wird sogar verlangt und geschätzt. 

Fahrtkostenzuschuss

Auftraggeber
Das Lebensministerium ist in Österreich

die oberste Behörde für die Bereiche

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt,

Wasserwirtschaft und Lebensmittel. 

Es ist sich seiner Verantwortung als

Dienstgeber gegenüber seinen rund

4.000 DienstnehmerInnen bewusst und

unterstützt diese durch die monatliche

Auszahlung eines Fahrtkostenzu-

schusses. 

Aufgabe
Senkung der laufenden Verwaltungs-

kosten durch eine neue verbesserte

Applikation zur Abwicklung des gesetz-

lich verpflichtenden Fahrtkostenzu-

schusses, sodass mehr Mittel für die

eigentliche Aufgabe – die Gewährung

eines Fahrtkostenzuschusses – zur

Verfügung stehen. Das neue Anwendungs-

system musste kurzfristig, zu einem

bestimmten Zeitpunkt, das alte ablösen.

Es durfte keine Lücke im Datenfluss zur

Bundesbesoldung entstehen, die Aus-

zahlung über die Gehaltsabrechnung der

betroffenen Bediensteten durfte nicht

beeinträchtigt werden.

Lösung
Erhebung des Ist-Standes. Bereitstellung

einer Serverlandschaft und einer 

Oracle-Datenbank. Migration der Daten

des Altsystems. Design und Entwicklung

einer effektiven Webapplikation. 

Durch die neu entwickelte Webanwen-

dung wurde der Wartungsaufwand der

Dienststellen- und Personaldaten stark

minimiert. Entsprechend den gängigen

Standards unterstützen zahlreiche

Suchmöglichkeiten die BenutzerInnen 

bei der Arbeit, Plausibilitätsprüfungen

schützen vor Fehleingaben.

Die Fachabteilung benötigt keinen EDV-

Spezialisten mehr, um Berechnungs-

blätter, Bescheide und Auswertungen zu

generieren bzw. die Daten an die Bun-

desbesoldung weiterzuleiten. Diese

Tätigkeiten werden direkt von der Fach-

abteilung über die Webanwendung

durchgeführt. Benutzerfreundlichkeit und

unabhängige Arbeitsweise beflügeln das

Management.

Die Applikation besteht aus Masken wie

Dienststellen, Personal und Anträge. In

der Maske „Bescheide” wird die Be-

scheidgenerierung angestoßen, Berech-

nungsblätter und Bescheide werden

generiert. Diese werden als PDF-Datei

per Mail zugesandt. Die Daten der

Dienststellen, des Personals und der

Anträge können über die Maske

„Downloads” heruntergeladen werden.

BRZ
Bundesbesoldung
Zentrale Personalverwaltung
des Bundes.
Über FTP-Protokoll erhält die
Bundesbesoldung im BRZ die
zu berücksichtigenden
Zuschüsse.

LFRZ BMLFUW
(Lebensministerium)
Erfassen und 
Bearbeiten der Daten.

Fahrtkostenzuschuss
Die Applikation vereinfacht die Auszahlung des
Fahrtkostenzuschusses (§20B Gehaltsgesetz 1956 in
der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit §22
Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz 1948 in der derzeit
gültigen Fassung).

DienstnehmnerInnen
BMLFUW
Antrag.


